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1. Fragestellung 

Im Zuge der Wiedervereinigung stellte sich die Frage, wie mit dem im Volkseigentum der DDR 
stehenden Vermögen umzugehen ist. Das ehemalige Volkseigentum hat der Gesetzgeber der Treu-
handanstalt (heute: Bundesanstalt für vereinigungsbedingte Sonderaufgaben – BvS) übertragen 
mit dem Ziel, das „volkseigene Vermögen […] zu privatisieren“ (§ 1 Abs. 1 S. 1 Treuhandgesetz1 
– TreuhG). Die land- und forstwirtschaftlichen Flächen privatisiert mittlerweile die Bodenver-
wertungs- und -verwaltungs GmbH (BVVG), eine Tochtergesellschaft der BvS.2  

Am 11. April 2024 hat der Bund gemeinsam mit den Ländern Brandenburg, Mecklenburg-Vor-
pommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen die Flächenmanagementgrundsätze 2024 
(FMG 2024) beschlossen.3 Sie regeln den Umgang mit den rund 90.000 Hektar an landwirtschaft-
lichen Flächen, die sich noch im Eigentum des Bundes befinden. Die BVVG verkauft bis Ende 
2024 nur noch Flächen bis zu 6.000 Hektar; die übrigen Flächen sollen nicht mehr übereignet, 
sondern verpachtet werden, vorrangig an ökologisch oder nachhaltig wirtschaftende Betriebe. Es 
stellt sich die Frage, ob die Entscheidung, die Flächen zu verpachten, mit den gesetzlichen Vor-
gaben vereinbar ist. 

2. Reichweite der Privatisierungspflicht  

2.1. Privatisierungspflicht nach TreuhG?  

Das TreuhG hat der Gesetzgeber der DDR erlassen.4 Es gilt nach Artikel 25 des Einigungsvertrages 
fort. § 1 Abs. 1 Satz 1 TreuhG stellt fest: „Das volkseigene Vermögen ist zu privatisieren“. Das 
TreuhG definiert den Privatisierungsbegriff nicht. Allerdings zeugt die Präambel des TreuhG von 
der „Absicht“ des Gesetzgebers, durch dieses Gesetz „die unternehmerische Tätigkeit des Staates 
durch Privatisierung so rasch und so weit wie möglich zurückzuführen“ und „Grund und Boden 
für wirtschaftliche Zwecke bereitzustellen“.5 Eine unbedingte Privatisierungspflicht lässt sich 
hieraus nicht notwendigerweise ableiten: Die Formulierung „so weit wie möglich“ lässt sich 
auch einschränkend verstehen; „bereitstellen“ ließe sich unter Umständen auch als „verpachten“ 

 

1 Treuhandgesetz vom 17. Juni 1990 (GBl. DDR 1990 I S. 300), das zuletzt durch Artikel 590 der Verordnung vom 
31. August 2015 (BGBl. I S. 1474) geändert worden ist, https://www.gesetze-im-inter-
net.de/treuhg/DDNR003000990.html.  

2 Zur historischen Entwicklung Ruppert, in: Münchener Anwaltshandbuch Agrarrecht, 2. Auflage 2016, § 12 
Rn. 1.  

3  Grundsätze für das Flächenmanagement landwirtschaftlicher Flächen der Bodenverwertungs- und -verwaltungs 
GmbH (BVVG), https://www.bvvg.de/wp-content/uploads/2024/04/FMG-2024.pdf.  

4  Treuhandgesetz vom 17. Juni 1990 (GBl. DDR 1990 I S. 300). 

5  Hervorhebung nur hier. 

https://www.gesetze-im-internet.de/treuhg/DDNR003000990.html
https://www.gesetze-im-internet.de/treuhg/DDNR003000990.html
https://www.bvvg.de/wp-content/uploads/2024/04/FMG-2024.pdf
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verstehen. Eine Gesetzesbegründung liegt nicht vor,6 aus der sich weitere Anhaltspunkte für die 
Auslegung des § 1 Abs. 1 Satz 1 TreuhG ergeben könnten.  

Mehr als 30 Jahre nach Inkrafttreten des TreuhG ist die Reichweite des § 1 Abs. 1 Satz 1 TreuhG 
nicht abschließend geklärt. Ein Teil der Literatur vertritt, dass die Verpflichtung zur Privatisie-
rung absolut gilt;7 ein anderer Teil geht davon aus, dass es sich nur um einen Programmsatz han-
delt.8 Die Anzahl der Literaturstimmen, die eine absolute Privatisierungspflicht befürworten, 
überwiegt wohl.9 Die Gerichte sprechen bislang allenfalls von einem Privatisierungsauftrag,10 
„ohne Anhaltspunkte zu dessen etwaiger Bindungskraft zu liefern“.11  

2.2. „Verpachtung“ als Privatisierung? 

2.2.1. Sondervorschrift 

Für land- und forstwirtschaftliche Flächen weicht der Gesetzgeber in § 1 Abs. 6 TreuhG von der 
unbedingten Privatisierungspflicht wie folgt ab:  

  „Für die Privatisierung und Reorganisation des volkseigenen Vermögens in der Land- und 
Forstwirtschaft ist die Treuhandschaft so zu gestalten, dass den ökonomischen, ökologischen, 
strukturellen und eigentumsrechtlichen Besonderheiten der Land- und Forstwirtschaft Rech-
nung getragen wird“.12  

Es lässt sich argumentieren, dass die hier vorgesehene besondere Gestaltung der Treuhandschaft 
es in bestimmtem Umfang zulassen oder erfordern mag, Flächen anders zu privatisieren als 
durch Übertragung des Eigentums an Private. Dafür spricht auch, dass das Gesetz nicht nur von 
„Privatisierung“, sondern auch von „Reorganisation“ spricht: Setzte man „Privatisierung“ mit 
Eigentumsübertragung gleich, könnte „Reorganisation“ immer noch davon abweichende Hand-
lungsformen erlauben. Reorganisation ist ein Begriff, den der deutsche Gesetzgeber ansonsten 

 

6  Vgl. Volkskammer, 10. Wahlperiode, Drs. 55, Antrag des Ministerrates vom 6. Juni 1990, Gesetz zur Privatisie-
rung und Reorganisation des volkseigenen Vermögens (Treuhandgesetz), https://webarchiv.bundestag.de/volks-
kammer/dokumente/drucksachen/100055.pdf; Volkskammer, 10. Wahlperiode, Drs. 55b, Beschlussempfehlung 
des Wirtschaftsausschusses vom 16. Juni 1990, Gesetz zur Privatisierung und Reorganisation des volkseigenen 
Vermögens (Treuhandgesetz), https://webarchiv.bundestag.de/volkskammer/dokumente/drucksa-
chen/100055b.pdf.  

7 Siehe z. B. Weimar, TreuhG, 1993, § 1 Rn. 45; Heß, Unternehmensverkäufe, 1997, S. 29; Danker, Privatisierung 
versus Rekommunalisierung: Die Treuhandanstalt/BvS im Pflichtenkonflikt bei der Vermögensaufteilung ehe-
mals volkseigener Wirtschaftsbetriebe, 2000, S. 83 ff. mit weiteren Nachweisen.  

8 Siehe z. B. Hecktor/Lühmann, LKV 1993, 219 (212); weitere Nachweise bei Danker (Fn. 7), S. 83 ff.  

9  Basierend auf der ausführlichen Analyse von Danker (Fn. 7) mit Stand 2000.  

10 Siehe z. B. BVerfG, Beschluss v. 11. Dezember 1990, BVerfGE 83, 162 (172); BVerwG, Urteil v. 12. Februar 1997, 
VIZ 1997, 289; weitere Nachweise bei Danker (Fn. 7), S. 83 ff.  

11 Danker (Fn. 7), S. 83.  

12 Hervorhebung nur hier. 

https://webarchiv.bundestag.de/volkskammer/dokumente/drucksachen/100055.pdf
https://webarchiv.bundestag.de/volkskammer/dokumente/drucksachen/100055.pdf
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bislang nur im Jahr 2010 in Bezug auf Unternehmen verwendet hat.13 Insoweit ergibt sich kein 
Anhaltspunkt aus der Systematik der Rechtsordnung. Ohnehin geht das TreuhG auf den DDR-
Gesetzgeber zurück, für den die Systematik der bundesdeutschen Rechtsordnung wohl allenfalls 
bedingt maßgeblich war.  

Die Kommentierung zum TreuhG problematisiert den Begriff der Reorganisation noch nicht ein-
mal.14 Angesichts dieser begrifflichen Offenheit wäre es zumindest vertretbar, die Verpachtung 
im land- und forstwirtschaftlichen Bereich als „strukturelle und eigentumsrechtliche Besonder-
heit“ anzusehen.15 Die Zulässigkeit einer Verpachtung im Hinblick auf § 1 Abs. 6 TreuhG hängt 
bei dieser Argumentation auch davon ab, wie die Verpachtung im Einzelfall ausgestaltet ist (z.B., 
inwieweit die Verpachtung ökologischen Zwecken dient).  

Ein eindeutiger Wille des Gesetzgebers ist nicht erkennbar. Die Volkskammer ist 1990 einer Be-
schlussempfehlung ihres Wirtschaftsausschusses gefolgt und hat in der Präambel des Gesetzent-
wurfs den Passus „Grund und Boden für die Wirtschaft bereitzustellen“ geändert in die letztlich 
auch verabschiedete Fassung „Grund und Boden für wirtschaftliche Zwecke bereitzustellen“. Der 
Wirtschaftsausschuss hat dies wie folgt begründet: „Grund und Boden soll nicht der Wirtschaft 
schlechthin, sondern für wirtschaftliche Zwecke bereitgestellt werden.“16 Diese Unterscheidung 
könnte gegen eine unbedingte Pflicht zur Eigentumsübertragung sprechen, da die „Wirtschaft“ 
als Objekt einer Übertragung entfallen ist. Diese Unterscheidung lässt sich aber auch anders inter-
pretieren. Ohnehin ist zweifelhaft, inwieweit Volkskammer und Bundestag (bei der Ratifikation 
des Einigungsvertrags) sich diese Ausschussmeinung zu eigen machen wollten. 

Im Jahr 1999 hat es der Gesetzgeber abgelehnt, § 1 Abs. 1 und Abs. 6 TreuhG dergestalt zu än-
dern, dass „Verpachtung“ „vorrangig“ eine Form der „Reorganisation“ wird.17 Er brachte damit 
zum Ausdruck, Verpachtungen jedenfalls nicht generell und vorrangig als Privatisierungsform 
zulassen zu wollen. Dessen ungeachtet ist für die Auslegung des gesetzgeberischen Willens zum 
Zeitpunkt der Ratifikation des Einigungsvertrags im Jahr 1990 diese Ablehnung unerheblich. Bei 

 

13  Siehe z.B. das ehemalige Gesetz zur Reorganisation von Kreditinstituten (Kreditinstitute-Reorganisationsgesetz 
– KredReorgG), Artikel 1 Gesetz v. 9. Dezember 2010 BGBl. I S. 1900 (Nr. 63); aufgehoben durch Artikel 12 Ge-
setz v. 9. Dezember 2020 BGBl. I S. 2773. 

14 Weimar, Treuhandgesetz, 1993, listet „Reorganisation“ auch nicht in seinem Sachverzeichnis auf.  

15  Wagner weist auf den „erheblichen Anteil von Pachtland an der landwirtschaftlich genutzten Fläche“ hin, in: 
BeckOK BGB, Hau/Poseck, 69. Edition, Stand:  1. Februar 2024, § 585 Rn. 1. 

16  Volkskammer, 10. Wahlperiode, Drucksache Nr. 55a, Beschlussempfehlung des Wirtschaftsausschusses vom 
16. Juni 1990, Gesetz zur Privatisierung und Reorganisation des volkseigenen Vermögens (Treuhandgesetz), S. 2, 
https://webarchiv.bundestag.de/volkskammer/dokumente/drucksachen/100055a.pdf.  

17  DIP, Gesetz zur Änderung des Gesetzes zur Privatisierung und Reorganisation des volkseigenen Vermögens 
(Treuhandgesetz) (G-SIG: 14019276), S. 2: „1. Artikel 1 Satz 1 wird wie folgt geändert: ‚Das volkseigene Vermö-
gen ist durch Verpachtung, die Bestellung von Erbbaurechten oder durch Verkauf einer privatwirtschaftlichen 
Nutzung zuzuführen.‘ 2. In Artikel 1 Abs. 6 wird folgender Satz angefügt: ‚Die Reorganisation der land- und 
forstwirtschaftlichen Flächen und der Gewässer erfolgt vorrangig durch die Verpachtung oder die Ausreichung 
von Erbbaurechten.‘“, https://dip.bundestag.de/vorgang/gesetz-zur-%C3%A4nderung-des-gesetzes-zur-privati-
sierung-und-reorganisation-des/111457.  

https://webarchiv.bundestag.de/volkskammer/dokumente/drucksachen/100055a.pdf
https://dip.bundestag.de/vorgang/gesetz-zur-%C3%A4nderung-des-gesetzes-zur-privatisierung-und-reorganisation-des/111457
https://dip.bundestag.de/vorgang/gesetz-zur-%C3%A4nderung-des-gesetzes-zur-privatisierung-und-reorganisation-des/111457
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einer Änderung des § 1 TreuhG im Jahr 1999 hätte sich ein entsprechender neuer Wille des Ge-
setzgebers ergeben.    

2.2.2. Wiedergutmachungszweck 

Nicht betroffen von der Entscheidung zur Verpachtung ist der von §§ 3 f. Ausgleichsleistungsge-
setz18 verfolgte Wiedergutmachungszweck gegenüber enteigneten Eigentümern. Zum einen hält 
die BVVG zu diesem Zweck Restflächen vor.19 Das ist nach den FMG 2024 auch weiterhin ge-
plant,20 sodass auf dieser Grundlage keine negativen Auswirkungen für Enteignete ersichtlich 
sind. Das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft teilt hierzu mit:  

  „Rechtliche Erwerbsansprüche, wie z.B. nach dem Ausgleichsleistungsgesetz, werden weiter-
hin uneingeschränkt erfüllt.“21 

In gewisser Hinsicht könnte eine Verpachtung von Flächen sogar vorteilhafter für die Wiedergut-
machung sein: Die Flächen stehen nach der Verpachtung zur Wiedergutmachung zur Verfügung, 
sollte über die vorgehaltenen Restflächen hinaus zu diesem Zeitpunkt Bedarf bestehen.  

*** 

 

18  Ausgleichsleistungsgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 13. Juli 2004 (BGBl. I S. 1665), das zuletzt 
durch Artikel 34 Absatz 12 des Gesetzes vom 22. Dezember 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 411) geändert worden ist, 
https://www.gesetze-im-internet.de/ausglleistg/BJNR262800994.html.  

19 Klose/Böcker, in: Münchener Anwaltshandbuch Agrarrecht, 3. Auflage 2022, § 12 Rn. 246.   

20  S. 3, Nr. 3: „Rechtsansprüche nach dem Entschädigungs- und Ausgleichsleistungsgesetz (EALG) sind dabei vor-
rangig und, soweit erforderlich, auch nach 2024 zu erfüllen. Zur Sicherstellung der Erfüllung bestehender 
Rechtsansprüche werden von der BVVG regelmäßige Bestandsaufnahmen im Hinblick auf die Flächenkulisse 
vorgenommen und den Bundesressorts übermittelt.“ 

21 Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft, Pressemitteilung Nr. 31/2024, 11. April 2024, 
https://www.bmel.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/DE/2024/031-bvvg.html.  

https://www.gesetze-im-internet.de/ausglleistg/BJNR262800994.html
https://www.bmel.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/DE/2024/031-bvvg.html
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